
Wien, am 28. Februar 1924.

Hochwohlgeboren

Herrn Korvetten Kapitän Robert von T E U F L

und Herrn Harry von P R E V O S T .

Euer Hochwohlgeboren!
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Wien, m 28. Februar 1924.
Hochwohlgeboren
Herrn Korvetten Kapitän Robert von T E U F L.
ud Herr Harry von P RE V O S T .
Euer Hochwohlgeboren!
Vie Ihnen mit unserem Brief vom 27. d. M, mitgeteilt worden ist,
hat Graf CZERwIN die Ablehnumg seiner Vertreter nicht aerkannt und
wurden die bereits an 25. d. l, angekündigten Schritte zur Klarstel -
lumg dieser Frage eingeleitet.
in.
Graf CzERvIn hat num bei dem für ihm zuständigen Ehrenrate,
dem Komites für Ehrenangelegenheiten im Jockey Club agefragt umd
ld-
um Weisungen für sein ferneres Verhalten gebeten.
Das besagte Komitee hat in seiner Sitzumg vom heutigen Tage
um 6 Uhr 10 Minuten nachmittags entschieden, dass Graf CZERiIN an
Stelle des Fürsten STARHEIBERG und Prinzen CROY zwei adere Vertreter
unter ausdrücklichem Protest gegen die Gründe der Ablehnung seiner
ersten Vertreter zu nominieren habe,
ifen
Wir beehren uns, Euer Hochwohlgeboren bekannt zu geben, dass
u-
Graf CZERNIN in Befolgumg dieses Auftrages die Unterzeichneten zu
T
seinen Vertretern ernannt hat und bitten die Gefertigten um littei -
lung, wann und wo eine erate Unterredumg statthaben könnte.
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XV

Wien, am 29. Februar 1934.

X11

Buer Exsellenz!

Wir erhielten heute, den 29. Februar 1924,11h 30 Min.

a.m., eine Zuschrift vom 38. Februar 1934 ( zur Post gegeben am

28. Februar 1924, 8ª abends. ) gezsichnet von Seiner Exzellenz Feld-

marschall Fraiherrn von Krobatin und vom Herrn Rechteanwalt Dr.

Josef Freyenfeld, womit une mitgeteilt wurde, dass Eusr Exzellenz

diese beiden Herren an Stelle der bieherigen Sekundanten zu Ihren

Vertretern in der Ehrenangelegenheit mit dem Grafen Polzer Hoditz

ernannt haben.

Wir erklären ale Vertreter Seiner Exzellenz des Grafen

Polzer Hoditz nicht in der Lage zu sein, von dem Standpunkte absu-

gehen, welchen wir in unserem einssitigen Protokoll vom 28.Februar

1924, 6 h p.m. niedergelegt haben.

Die Ratserholung beim Komitee für Ehrenangelegenheiten

des Jockey-Clube war eine Privatangelegenheit Euerer Exzellenz, wel-

2

che Sie innerhalb der im Ehrenkodex Ristow festgeeststen Frist hät-

ten besorgen sollen. Sie konnte aber den Ehrenstreit mit Seiner

Exzellenz Grafen Polzer Hoditz umsoweniger beeinflussen, als dieser

nicht Mitglied des genannten Clube ist und die beiderseitigen Sekun-

danten in deren ereten Sitzung am 31,Fabruar 1924 sich ausdrücklich

2|

auf die Bestimmungen des Ehrenkodex Rietow und nicht auf die im

Jockey-Club üblichen Ehrenregeln geainigt haben.

Die Frist für die Zurüoklegung der Mandate der gegneri-

schen Sekundanten und für die Ernernung neuer Sekundanten war am 25.
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XV
Februar 1924 abgelaufen. Wir verlängerten diese nicht nur still-
handelt, auch nur dem Vorwurf einer frivolen Behandlung aussetzen.
schweigend um 24 Stunden, sondern gewährten unaufgefordert und
Wir mussten une auch deesen bewuset sein, dass es eich in dem ein-
achriftlich auch noch eine weitere Frist von 48 Stunden. Eret nach-
seitigen Protokoll nicht nur um ein pereönliches Ehrendokument un-
dem auch diese zweimal verlängerte Frist verstrichen war, wir also
seres Mandanten, sondern auch um ein eolches von historischer Be-
      e  v t
deutung handelt. Das im einseitigen Protokoll erwähnte Interview
Verpflichtung gemäee & 80 Ristow nachgekommen wäre, erklärten wir
dee Herrn Sektionschefe Freiherrn von Schager blieb - scwait wir
am 36. Februar 1924, 6ª p.m., den Ehrenstreit einseitig für beendet.
wissen - unangefochten. Nach den Ehrenregeln hat ein unwideraprochen
Der Beschlues des Komitees für Ehrenangelegenheiten
gebliebener Angriff als von dem Angegriffenen anerkannt zu gelten.
ist für uns nur ineoferne von Intaresse, ale damit die Korrektheit
Wir könnten also schon deshalb, nicht mur vom Ehrenstandpunkt, son-
2
unseres Vorgehene bestätigt murde, und daher jede wie immer geartete
dern auch nach unserem patriotischem Empfinden uns nicht entschlies-
Rekrimination von der Gegeneeite ausgeschlossen erecheint. Wenn das
sen, uneerem Kandanten noch ein weiteres Entgegenkommen anzuraten
Komitee für Ehrenangelegenheiten gestern l0 Minuten nach 6 Uhr P.m.
gegentlber einem Gegner, der mit dem Vorwurf eines so schweren Ver-
der Aneicht war, dass Graf Czernin verpflichtet sei, neue Vertreter
gehene gegen Weiland Seine Majestät belastet erscheint. Zudem würde
2
zu ernennen, so mues es auch mit unserem Vorgehan sinverstanden ge-
es auch in diraktem Widerspruch stehen zu jenar Inetruktion, die
wesen sein und anarkennen, dass wir in loyalster Weise nur unser
-e  d een d dt  d s
gutes Recht verteidigten und groaseLangmut an den Tag lagten,
ben hat und welche einen integrierenden Bestandteil des Protokolle
Wir mülseen auch aufmerkeam machen, dase eine in einem
vom 21.Februar 1934 bildet.
Z
 d  d  d e d 
Schlieselich erklären wir, dass wir die eingange
Manneswort bedeutet und einem Ehrenwort gleichkommt, algo einer
erwähnte Zuschrift vom 28.d,M, umsoweniger in Rücksicht ziehen
Verpflichtung, deren Einlöeung wir ung unter keinen Umständen und
kënnen, ale diese erst 2 Stunden nach Ablauf der zweimal verlän-
niemandem gegenüber bei Wahrung unaerer Standeeehre entziehen könnten.
gerten Frist und 1 è Stunden nach erfolgter Zustellung dee einsei-
Ea kömnte sin Abgehen von einer solchen korrekten
tigen Protokolle an die Gegenseite zur Post gegeben murde, was die
Z Stellungnahme mit Recht als sine Frivolitat bezeichnet werden. Nis-
Mäglichkeit nicht ausechliesst, dags diessr letste Schritt erst
mand kann uns aber zumuten, dase wir uns in der Abwicklung einee Ehren-
unter der Einwirkung des eineeitigen Protokolls erfolgte.
Artet S f
streits, bei welchem ee eich dem Wesan nach wn dus ehrenvolle An-
ff.Reootut.
denken unseres allergnädigsten hochverehrten verstorbenen Kaieers
./.
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XV

PROTOKOLL

einseitig aufgenommen von den Vertretern Sr, Excelleaz des Grafen

Ottokar O Z E R N I N in seiner Ehrenangslegenheit mit Sr. Excel -

lenz Graf Arthur POLZER- HODITZ.

Wien, am 1. März 1924.

Die Gefertihten haben am 28 Fabruar d.J. an Stelle der zu -

rückgetretenen biaherigon Vertrster des Grafen GZERvIl, des Pürsten

STARHEMBERG und Prinz, Leopold CRoY die Vertretuag desselben über -

nommen, wovon die Gagenseite am demselben Tage mittels rekoumandierten

Schreibens verständigt worden ist.

Erst nach erfolgter Absondung dieses Verständigungsschrei -

bens wurde dem Grafen CZERrIN das einseitige Protokoll ( Iv ) der

Gegenseite zugestellt, in welchem der Ehrenhandel für den Graf.

POLZEt als einseitig erledigt arklärt wurde, da die von der Gegen -

seite im Sinne das Artikels 84 R i = t o w gestellte Frist am

28. II. 1924 um 6 Uhr p.m. abgelaufen wäre, ohne dass dieselbe

von dar Nominierung neuer Vertreter verständigt worden sei.

Dem gegenüber erklären die unterzeichnoten Vertreter, daas

die Gegenaeite aicht berechtigt war, den Ehrenhandel durch Abfassung

eines einseitigen Protokolles für rittarlich erledigt zu erklären .

Ebenso wenig war dieselbe berechtigt, nach Artikel 85 Ristow

zu constatieren dass die ritterliche Austragung von Seite des Gra -

fen GZERfIN abaichtlich verhindert wurde.

Beide Entscheidungen beruhon auf einer vollständig falschen

Anwendumg der Bestimmungen des Ehrencodex Ristow.

Das gognerische einseitige Protokoll, mit welchem der Ehren -

handel einseitig für erledigt erklärt wird, stützt sich auf Artikel 84
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des Ehremcodex Ristow, In diesem Artikel ist allerdings eine Frist -
koine Rade; mit gutem Grunde; denn es wäre ja ganz umlogisch und gamz
bestimmung enthalten, es werdem für die Wahl der neuen Vertreter
widersinnig, wenn eine solche darin enthalten wäre; man kann ja eine
24 Stunden Zeit gewährt, Die Gegenseite hat aber offenbar übersehen,
Comtumazfrist mit ihrsn eventuellen nachteiligen Folgen nicht derje -
dass das ganze Kapitel XII Ristpw, dem auch Artikel 84 angehört,
nigen Partei aufoctroieren, welche mit Willen einen immerhin verzögern -
ausschliesslich denjenigen Vachsel der Vertreter im Auge hat, wel -
den Wechsel der Vertreter gar nicht herbeiführen will, welche nur durch
cher infolge des Rechtes, des Mandanten, seine Vertrnter varabechie -
die Initiative der Gegenpartei dazu gezwungen ist,
den zu kinnen, erfolgt, Nur wenn der eigene Mandant von diesem
In diesem Falle muss dem zum Nechsel seiner Vertreter durch die
seinem Rechte Gebrauch macht und in Ausübumg desselben seine Vertre -
Gegenseite gezwumgenen Mandanten eine angemessene Zeit gelasson werden,
ter verabschiedet, dann gilt für ihn eine Prist von 24 Stunden, inner-
sine geeignete Wahl vornehmen zu können und aus diesem Grunde ist
halb welcher er seine neuen Vertrster namhaft machen muss, Nur in
wohlweislich im Artikel 80 eine Fristbestimmmg nicht enthalten.
diesem Falle, wenn der Mandaat in Ausübung seines Rechtes seine
Dins alles hat die Gegenseite überschen; sie hat sich bei Abfas-
Vertreter verabschiedet und innerhalb 24 Stunden seine neuen Ver -
sung des einseitigen Protokolles auf die Artikel 84 und 85 des Codex
treter/hamhaft macht, also tatsächlich selbst an der Verzögerung
2yne
Ristow gestützt, welche beide Artikel, wie nachgewiesen wurde, auf den
Schuld trägt, gibt Artikel 85 der Gegenseite das Reaht, diese ver -
vorliegenden Fall gar keinen Bezug habon.
schuldete Verzögerung als .abaichtliche Vorhin -
Die Gegenseite hat dis weitestgehenden Consequenzen aus ihren
derung der ritterlichen Austragung*
ganz falschen Prämissen gezogen; sie hat wegen Versäummis einer Frist,
zu erklären.
die gar nie zu Recht bestanden hat, den Ehrenhandel für ihren Mandanten
Nie und ninmer aber in dem vorliegendan Falle 1
einseitig für ritterlich orledigt erklärt.
Hier handelt es sich nicht um einon Vechsel der Vertreter, wel-
Daraufhin constatieren die Gefertigtem, dass diese Erklärumg der
cher infolge des Rechtes der Partei, ihre Vertreter jedarzait verab-
Gegenpartei vollständig ungerechtfertigt und entgegen den Bestimmungen
schieden zu können, singetreten ist, Graf OzERiIt hatte nie die.
dea Ehrencodex Ristow erfolgt ist.
Absicht, seine bisherigen Vertrster, Fürst STARHEuBERG und Prinzen
Des weiteren erklären die Gefertigten, dis gegenständliche
CROY aus irgendeinem Grumde zu verabschieden und an ihrer Stelle
Ehrenangelegenheit für Sr. Ereellenz Graf Ottokar GZERiil sinseitig
andere Vertreter zu wählen. Hier handelt es sich um einen Wechsel
für ritterlich erledigt.
der Wertreter, der g e g e n den Wunsch des eigenen Kandanten
Jrobadufm
lediglich aus dem Grunde erfolgen musste, weil die G e g e n B e i -
La gegen die Vartreter Einaprache erhoben hatte.
Heyeu
Dieser Fall gehört in ein ganz anderes Hauptstück des Codex
Ristow; er gehört in dam XI. Kapitel, welches von der Wahl der
Vertreter spricht, imd ist derselbe speziell im Artikel 80 dieses
Hauptstückes bahandelt.
In diesem Artikel ist, wie os sich sigentlich von selbst ver -
steht, von irgendeiner Fristbestimmung für die Wahl neuer Vertreter
317
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PROTOKOLL

einseitig aufgemommen von den Vertretern Sr, Excellenz des Grafen

Ottokar C Z E R N I N im seiner Ehrenangelegenheit mit Sr. Exeel -

lemz Graf Arthur POLZER - HODITZ.

Wien,  1, März 1924.

Die Gefertihtem haben am 28 Februar d.J. m Stelle der zu -

püekgetrstenen bisherigen Vertrster des Grafem CZERvIn, des Fürsten

STARHEBERG umd Prinz, Leopold CROY die Vertretumg desselbem über -

nommen, wovon die Gegenseite am demselben Tage mittels rekommandierten

Schreibens verständigt worden ist.

Erst mach erfolgter Absendumg dieses Verständigumgsschrei -

bams wurde dem Grafen CZEmlIN das einseitige Protokoll ( Iv ) der

Gegenseite zugestellt, in welchem dar Ehrenhandel für dem Graf.

POLZEn als einseitig erledigt erklärt murde, da die von der Gegen -

seite im Sinme des Artikela 84 R i = t o w gestellte Frist am

28. 11. 1924 um 6 Uhr p.m. abgelaufen wäre, obne dass dieselbe

von der Nominiermg meuer Vertreter verständigt worden sei,

Dem gegenüber erklären die unterzeichnetet Vertreter, dass

die Gegenseite nicht berechtigt war, dem Ehrenhandel durch Abfassung

eines einseitigem Protokolles für ritterlich erledigt zu erklären .

Ebenso wenig war dieselbe berechtigt, mach Artikel 85 Ristow

zu constatieren dass die rittarliche Austragung von Seite des Gra -

fen CZERrIN abaichtlich verhimdert wurde.

Beide Entscheidumgen beruhen auf einer vollständig falschan.

Anwondumg der Bestimmungen des Ehrencodex Ristow.

Das gegnerische einseitige Protokoll, mit welchem der Ehren -

handel einseitig für erledigt erklärt wird, stützt sich auf Artikel 84
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des Khremcodex Ristow, In diesem Artikel ist allerdings eine Frist -
keine Rade; mit gutem Grunde; denn en wäre ja gaaz unlogisch und gamz
bestimmumg onthalten, es werden für die lahl der nouen Vertreter
widersinnig, wenn eine solche darin onthalten wäre; man kann ja eine
24 Stunden Zeit gewährt, Die Gegenseite hat aber offembar übersehen,
Contumazfrist mit ihren eventuellen nachteiligem Folgem nicht derje -
dass das ganze Kapitel XII Ristpw, dem auch Artikel 84 amgehört,
nigen Partei aufoctroieren, welche mit villem einem immerhin verzögern -
ausschliesslich denjemigen Vechmel der Vertreter im Auge hat, wel -
den Wachsel der Vertreter gar micht herbeiführen will, welche mur durch
cher infolge des Rechtes des Mandanten, seime Vertreter verabschie -
die Initiative der Gegenpartei dazu gezwungen ist.
den zu können, erfolgt. Nur wenn der eigene Mandant von diesem
In diesem Falle muas dem zum Wechsel seiner Vertreter durch die
seinem Rechte Gebrauch macht umd in Ausübung desselben seine Vertre -
Gegenseite gezmmgenen llandanten eine angemessene Zeit gelassen werden,
ter verabschiedet, damn gilt für ihn sine Frist von 24 Stundem, inner-
um eine geeignete Wahl vornehmen zu können und aus dienem Grumde ist
halb welcher er seine neuen Vertreter namhaft machem muss, Nur in
wohlweislich im Artikel 80 eine Fristbestimmumg micht enthalten.
diesem Falle, wenn der Handant in Ausübumg seines Rechtes seine
Dies alles hat die Gegemseite Tbersehen sie hat sich bei Abfas-
Vertreter verabschiedet umd innerhalb 24 Stunden seine neuem Ver -
sumg des einssitigen Protokolles auf die Artikel 84 und 85 des Codex
tretephamhaft macht, also tatsächlich selbst an der Verzögerung
nicht)
Ristow gestützt, welche beide Artikel, wie machgewiesem wurde, auf dem
Schuld trägt, gibt Artikel 85 der Gegenseite das Recht, diese ver -
vorliegenden Fall gar keinen Bezug haben.
schuldete Verzögerung alsabsiehtliche verhin-
Die Gegenseite hat die weitestgehenden Consequenzen aus ihren
derung der ritterlichen Auutragung"
ganz falschen Prämissen gezogen; sie hat wegen Versäumis einer Frist,
zu erklären.
die gar nie zu Recht bestanden hat, den Ehrenhamdel für ihrem Mandanten
Nie und mimmer aber in dem vorliegenden Falle 1
eimseitig für ritterlich arledigt erklärt,
Hier handelt es sich uicht um sinen Vechsel der Vertreter, wel-
Daraufhin constatieren die Gefertigtem, dass diese Erklärumg der
cher infolge des Rechtes der Partei, ihre Vertreter jederzeit verab-
Gegempartei vollständig ungerechtfertigt und entgegen dan Bestimmungen
schieden zu können, ingetreten ist, Graf CZERrin hatte nie die
des Ehrencodex Ristow erfolgt ist.
Absicht, seine bisherigen Vertreter, Fürst STARHEBERG umd Prinzen
Des weiteren erklären die Gefertigten, die gogenständliche
CROY aus irgendeinem Grumde zu verabschieden umd an ihrer Stelle
Ehremamgelegenheit für Sr. Eäeellemz Graf Ottokat CZERilN einseitig
andere Vertreter zu wählen. Hier handelt es sich um einem Wechsel
für ritterlich erledigt.
der Wertreter, der g e g e n den Wunsch des eigenen "andanten
lediglich aus dem Grumde erfolgen muaste, weil die G e g è n s e i -
Krobatin F.M. m.P.
te · gegen die Vertreter Einsprache erhoben hatte.
Dr. Freyenfeld m.p.
Die■er Fall gehört in ein gamz anderes Hauptstück des Codex
Ristow; er gehört in das XI. Kapitel, welches von der Vahl der
Vertreter spricht, umd ist derselbe speziebl im Artikel 80 dieses
Hauptstückes behandelt.
In diesem Artikel ist, wie os sich eigentlich von selbst ver -
steht, von irgendeiner Fristbestimmumg für die Vahl neuer Vertreter
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Wien, am 5. Nai 1924
I
An Sr. Exzelienw
OttoksrGraf CzERNIN
  d  
 s Made alle t
ABSCHRIPT!
Ta 
Altgraf Erich Salm
VII.Mentergasse 11
 tr  
Tel.32.123
Wien,in Marz 1924.
22.40AL
Offener Brief
an das
 t   maa 
Prasidium des wienerJockeyclub!
Ich bin vor anderthalb Jahren aus dem Jockey Club ausgetreten.
 p  
Es geschah dias hauptsächlich darum,weil ich nicht mit einam noto-
rischen Hochverräter dieselbe Luft atmen wollte,während ein treuer
Monarchist und ritterlicher Verteidiger wehrloser Frauenehre eines
 d pn  Sat   a
Mitgliedes unseres allerhöchsten Kaiserhauses,schmachvoll aus dem
a bedml ad adm t utn 
gleichen Klub ausgeschlossen wurde.
Ich war der Üeberzeugung, es warde hiedurch das Gewissen der
Klubleitung aufgerüttelt,ein ungerechter,somit ungiltiger Beschluss
  P 
gegen Graf Adalbert Sternberg in ehrenvoller Weise revoziert der
vormaliga Hinister,nachmalige Varräter des kaiserlichen Hauses aber
,2o  
wohlverdlentermassen ausgeziesen werdan,oder es werde doch wenig-
wwothal momol.
stens eine Anzahl Janer,in den Traditionen altüstarreichischer Ehr-
begriffe aufgewachsanen k.u.k.Offiziare,k.u.k.Kärmarer,Geheimen Ra-
te,Ritter des Ordens vom goldenen Vliesse,meinam Beispiele des Aus-
trittes folgen.
Ich habe mich gatäusght ! -
aL
Vielleicht var es die Ueberzeugung all der Vielen,amf die ich
mich varlassen zu können glaubte,dass ein Klub das Recht habe,niss-
liebige Mitglieder,ohne besondere Rücksicht,auf etwaige Veranlassung
nach Wohlgefallen auszuschliessen,vielleicht auch,dass der Hochver-
matdiale
rat an einem seither gestürzten und infolge des Verrates im Elend
3
gostorbenenHerrscher nur ein politisches Delikt sei,das mit persön-
licher Ehre und Klubwürdigkeit nichts zu tun habe.
./. 2
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Wien, 6in 5. Mai 1924
I
An Sr. Exzellene
2.
Ich will dies dahin gestallt sein lassen.-
An der Sache des Grafen Adalbert Sterberg hat sich seither
nichts geändert.Das an ihm begangene Ünrecht ist haite gemau so klar,
wie damals und fordert gleichermassen Genugtuung im vollsten Sinne des
Wortes.
Wie abar steht as um die Angalegenheit Sr.Ex-Excellenz des vor-
maligen Ministors,nachmaligen Varräters kaiserlicher Hajestät ? Da
sind zunächst einmal die voriges Jahr zu Tage gakoumanen schändlichen
Memoiren " gegen " ("über " lässt sich hier nicht sagen ) seinen Freun
und Wohltäter Erzherzog Franz Ferdinand als Belastungsposten seines
Schuldbuches dazugekommen.Dass diese Memoiren,wie er sagt,nicht für
die Caffentlichkeit bestirmt waren und ihm von Meistern des böhmi-
schen Zirkels geatohlen wurden,ändert nichts an der Tatsache sie ge-
schrieben zu haben.
Gewiss wenn einer thrloses denkt oder schreibt,was jedoch
niemals zu Taga komnt,so wird sein Ehrenschild vor den Monachen unver-
sehrt bleiben.Immerhin aber tut er es auf eigane Gefahr und wird es
mur seiner Dummheit zuschreiben müssen,wenn dennoch seine Ehrlosig-
keit auch noch zu seinen Lebzeiten vor dar Oeffentlichkeit bekannt
wård.
Im vorliaganden Fall jedoch bildet die beabsichtigte Nichtver-
öffentlichung und Vererbung auf die Nachwelt einan ganz besonders er-
schwerenden Umstand.Houte,wo nun dank dar böhnischen Zirkal-Helden die
Memoiren bakannt sind,leben Laute gemug,die gleich intim oder noch in-
timer mit unserm verewigten Tronfolger waren und einfach faststallen
können: " Der Schreiber lügt.Den edelsten Fürsten hat ar zur Karrika-
tur entwürdigt.Harmlose Ausserungen freundschaftlich intimen Beisam-
menseins nach frühlicher Tafel hat er nach Spionenart ihres inoffen
siven Charakters entkleidet und aus blosser Eitelkeit und Snobismms
der Feder anvertraut.- So kam heute die Verüffentlichng jener
schändlichen Memoiren unserem verevigten tronfolger nicht schaden.321



Wien, am 5. Kai 1924
1
An Sr. Exzelleng
3,
Wie anders aber,hätte die Publikation erst in apäterer Zeit stattge-
funden,wo kein Uebarlebender jenes intimen Kraises Franz Fardinanda
mehr vorhanden gewesen wäre,sie Lügen zu strafen ? !Darin gerade
liegt aber die ganz besondere Perfidie,das Andenken eines vehrlosen
Toten derartig anzugreifen,dass auch jeder Varteidigung von anderer
Seite die löglichkeit abgeschnitten wird.
Ich will übrigena garnicht behaupten,dass der Memoiren-Schrei-
ber tatsächlich eine solche Perfidie vor Augen hatte.Die Tatsache des
Verrates genügt mir.las such andere darilber sagen und urteilen mögen,
ich für mainen Teil glaube,dass kein Verbrechen auf der ewigen Vag-
schale schwerer wiegt als der Verrat am Fraunde;denn blos vergäng-
lich Sterbliches hat janer dem Leben,der Freundschaft abar seine
Seele geschenkt.
Wenn aber mun auch für mein persönliches Empfinden Varrat
am Freunde den Gipfelpunkt aller Gemeinheit darstallt,so wird es
nicht an solchen fehlen,dia den jüngst aufgekommenen,oder mir wenig-
stens erst kirzlich bekannt gewordenen schmachvollen Erpresserbrief
des vormäligen Ministars,nachmaligen Verräters,und wie wir nun auch
sagen milssen,Erpressers,noch tiefar stellen dürften.
Ohne auf den Inhalt jenes Erpresserbriefes des Ntharen ein-
zugehen,sei mur Folgendes festgestellt !
Ein vialfach und zwar als k.u.k.offizier,als k.u.k.Kümmerer,
als k.u.k.Geheimer Rat,als k.u.k.Gesandter und schliesalich als k.
u.k.Minister beeideter,zur Wahrung des Amtsgeheimmisses bis in das
Grab und über das Grab hinaus verpflichteter ehemaliger höchster
Würdenträger des Reiches erfrecht sich,an sainen wehrlosen in Verban-
nung lebenden Herrn und Kaiser "Forderungen " zu stellen,unter
gleichzeitiger Unterstützung dieser seiner Forderungen duzch die
Drohung,im Weigerungsfalle zum Schaden jenes alhabenen Dulders,ihn
./.
4
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4.
den Kaiser,besonders intim berührande Amtsgeheimisse der Oeffentäich
WIEN
STAATSAR
keit preiszugeben.
Ein gemeiner Drohbrief an einen Wehrlosen !.-
Hauptaächlich unter dieser Begründung,so steht es deutlich im
Protokoll,wurde seinerzeit Graf Adalbert Sternberg,als er,anlässlich
seines vialleicht mit allzu drastischen Mitteln geführten Kampfes um
die Ehre einer kaiserlichen Prinzessin,an ein Klubmitglied einen Droh
brief geschrieben hatte,schimpflich aus dem Jockeyclub ausgestossen
und zwar trotzdem dieser,wenn auch gewiss nicht zu billigende Brief
in keiner Weise gegen die allgamein giltigen Ehrenregeln varstiess,
trotzdem er,Graf Sternberg,als man ihn hinsichtlich des Inhaltes ei-
T
nes besseren belehrte,sein Schreiben in unanfechtbar lojaler Weise
zurücknahm.
Ein gemeiner Drohbrief an ainen Wehrlosen !
Heine Herren Ehrenrichter des Jockeyclubsiwie denkt Ihr nun ? -
Ein gamainar Drohbrief an unseren,an Euren wehrlosen,der Feindesmeu-
te schmtzlos preisgegebenen Monarchen ! Er,dem Ihr alle durch heilige
Eide verbunden ward, er,der als heiliger Märtyrer für seine undankha-
ren Völker so furchtbar geblsst hat,ist ar,Euar aller Herr,weniger
des Mitleides wert als einer von Euch ?
Ist ein aus Eurer Mitglieder-Mitte an Euren König und Kaiser
gerichteter gemeiner Drohbrief weniger strafbar,als der des Grafen
Adalbert Sternberg an ein einfacher Klubmitglied ? Wer darf sagen,
Euer heiliges Gefuhl für unparteiisches Recht und mackellose Ehre
habe da seine Grenze,wo die Schranken einer allmächtigen,Meineid und
Verrat schützenden Kamarilla beginnen ?
Verzeiht! ich will niemanden beleidigen.An Euer Ehrenschild
mur will ich schlagen,dass es laut artüne und hinab dringe zu den
tiefsten Tiefen Eures Harzens.
./. 5
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Aber nicht nur an die Klubleitung,nein,an alle geehrten,ver-
ehrten Mitglieder will ich mich wenden.An Bich vorerst Ihr Träger alt
österreichischer Ehre soll mein Ruf argehen,an Euch Ihr allzeit kai-
sertreuen Offiziere.
 Seht hier einen k.u.k.Rittmeister,einen wackern Frontkämpfer
und was mahr ist,einen ritterlichen Streiter für die Ehre Habsburgs
und seiner edlen Franen IWein Waffenrock heisst Khre und Zhre jeder
Faden der ihn gewebt hat Daneben aber seht einen Mann im Generalsrock.
Auch er trägt ein Ehrenkleid;aber nicht Ehre,nicht Verdienst um Oester-
reichs Fahnen hat es gewebt.Aus fremden Fedarn blos ist es zusanmenge-
flickt,aus jenen blutigen Tuchfetzen,die unsere tapfern Isonzokrieger
im Sturm und Stacheldraht zurückgelassen haben.Dieser Mann hat seinen
Generalsrock entehrt.Er ist einer von jenen,die durch ihren Defaitis-
mus meuterischen roten Verbrechern den Dolch in die Hand gedrückt ha-
ben,womit unsere herrliche Siegfront meintückisch in den Rücken gestos-
sen und schmählich hingemordet werden sollte.Er hat seinen Waffenrock
entwürdigt,seinen Amtseid gebrochen,seinen Kaiser verraten.
-
Oesterreichs Offiziere vor allem,und neben Bich Oesterreichs
einst só stolzer Adel,Ihr einstigen Stützen des Kaisertums,Ihr gewese-
nen Botschafter und Minister,Ritter das Ordens vom goldenen Vliesse,
Ihr k.u.k.Kämmerer und Geheimen Rate,Ihr hohen und höchsten Hofwürden-
träger alle,erinnert Buch,dass,wenn zu Zeiten der Monarchie einer von
uns auch nur ein Zehntel von dem getan hätte,was jener vormalige Mini-
ster,nachmalige Varräter und Erpresser verbrochen hat,und es ihm dabei
geglückt wäre,den wohlverdientan Galgen zu vermeiden,er doch sicher
als Offizier schmählich kassiert,aller Orden und Ehran entkleidet und
Jedermann,der ihn noch die Hand gereicht,oder weiter in einem Klub mit
ihm verkehrt hätte,gleich ihm der offiziers-Charge verlustig erklärt
und verfemt worden wäre.Erinnert Euch gleichermassen,dass wenn ein Klub
./. 6
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as gavagt hatte, einen vom Offiziereahranrate seines goldenen Portepees
in optima form für würdig erklärten k.u.k.Rittmeister auszuwveisen,im
nümlichen Augenblick von saitan des Kriegeministeriums an sintliche
offiziere diesos Klubs der Befehl sofortigen Austrittes ergangen väre!
Auf was wartet Ihr noch ?Wartat Ihr noch,dass einer Eich fra-
ge,ob denn alles,was zu Zeiten des alten Hababurgischen Eaisorreiches
hoch und heilig war,nun für immer tot und begraben sei untar den stin-
kenden Leibstuhl-Tronan des Umaturzes?
Nein ! Ihr werdet nicht auf solche Frage varten. sure Ehre,
Oesterreichs Ehre,ist noch nicht gestorban.Sie schläft nur den Dorn-
röschenschlaf,darin der Hexenzauber einer kaiserlosen,schrecklichen
Zeit sie versonkt hat.Sie vartet nur amf den Märchenprinzen,der sie
erweckt.Dieser Mütrchenprinz ist aber keine Einzelperson.Heilig in je-
dem von Euch achlumert Oasterreichs alter thr und Rechtshagriff.Jeder
von Euch ist aber auch zugleich dar wahre Härchemprinz Janan Zauber
zu lüsen.
Und mun ein Wortbnoch an Euch, Ihr frommen,treuen Lequeitio-
Pilger !
Wern Ihr Sr,Majestät unseren arhabenen Kaiserknaben in die
unschuldigen,arglos vertrauendan Kinderaugen blickt,ergraift euch da
nicht Scham und fürchtat Ihr Euch nicht, Eter Harß und Honarch werde
Jenes Brandmal an Eurar Stirm bamarken,daaß Ihr durch fortgesetzten
gesellschaftlichen Umgang mit einem Varrätar seines Vaters Eich selbor
aufgedrückt habt?ünd wenn Ihre Hajestät,die Kaiserin-lutter,in allor-
höchster Gnade Buch die Hand zum Eusse reicht,zittert Ihr da nicht,sie
werde an der Eurigen je noch nicht abgewaschenen Fleckem eines Verrä-
ter-Händedruckes erkemnen,eines Verräters,dem gerade sie,die hohe Frau,
as verdankt,vor so vialen.vormals trauen Untertanen im Truglichte der
Verleumdung zu stehen,eines Verräters,von dem ein gewias unparteiischer
Zouge,der eigene Bruder Ihrer Hajestät,Prinz Sixtus,in seinen Mamoiren
ausdrücklich sagt: " Anstatt der Brillanten zum Stefansorden hätte er
/. 7
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verdient,am Bande di eses Ordens hoch und kurz aufgehängt zu werden." ?
Vielleicht wird mich dieser oder janer fragen,warum ich mich
gerade für den Grafen Adalbart Sternberg,der doch auch seinarzeit gegen
Kaiser Franz Josef Hochverrat getrieben hat,so heftig einsetze narauf
karn ich nur Folgendes entgegnen:Der Hochvarrat Adalbart Dturnbergs war
kein diffamierend schleichender,auch kein solcher gegen einen Varbannteh,
wehrlosan Honarchm gerichteter,sondern offene Rebellion gegen einen in
höchster Machtfülle tronenden Harrschar.Dieser edle Honarch hat,als
Graf Adalbert Sternbarg sich von ainam Saulus in ainen Paulus varwandalt
hatte,diesem hochherzig verziahen.Graf Adalbart Sternberg abor hat als
Frontkimpfer im Kriag und mehr noch durch sein mannhaftes Eintreten
für unsere Dynastie nach dem Umsturze sein Verbrechon gesthnt.Was etwa
sonst an dessan Person,an dessen Privatleben,oder Umgangsformen diesem
oder jenem,ja.vielleicht auch mir selbst nicht recht sein mag,hat mit
einer,wie sie hier vorliegt,rein prinzipiallen Frage nichts,aber auch
gar nichts zu schaffen.
Sait Jonan Umsturztagen,wo wir alles,auch die Ehre, den Kai-
ser,verloren haben,schwimmen wir alle auf schwankem Kahne am reissenden
Strom der Ehrlosigkeit,und wer nicht kräftig,standhaft gogen die Strömng
zu rudern vermag,der wird fortgariasen den Hiagarafall eviger Schrach,
ewigen Versinkena im Abgrund ewiger Ehrlosigkeit entgegen.
Contra Torrentem!" heiast as da,fort janen rainaren
Sphüren ungetrlbter Gewässer antgegenlUnd wann Fahrt varhindart,Fluch ver
breitend,sich ein Jonas,oder gar ein Judas in unserer Hitte bafindet,über
Bord mit ihmiDenn unvareinbar allewig sind Ehre und Schmach.
Hochachtungsvoll
Altgraf arich Salm m.p.
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Kuer Exzellenz haben sich an uns mit dem Ereuchen gewen,
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det, Thre Vertretung zwecke Erledigung des Fulles, welcher durch den
offenen Brief des Altgrafen Erich S A L M an das Präsidium des
JOCKEY CLUB vom kärz l.J. entstanden iet, zu übemehmen.
Das Präsidium des Jockey Cluß hat Suer Exzellenz von der
Tatsache des Einlangens einer Schrift des Altgrafen SALM keine Kennt -
nis gegeben, ebenso wenig hat Graf POLzER - HoDItz seine, die Copie
dieses Schreibens enthaltene Denkschrift Euer Exzellenz zukommen
lassen.
Nachdem Euer Exzellenz auí privatem Wege Kenntnis von
diesem Schreiben des Altgrafen SAlk erhalten haben, haben Sie sich
sofort an una gewendet.
Wir beehren una featsuatellen, dass keine Veranlaeeung
a
vorliegt, eine ritterliche Aktion einzuleiten und Genugtuung vom
Altgeafen SALM zu fordern.
Begründet wird diese uneere Feststellung dandt, dass Alt-
gref Ball in seiner Sohgthachrift offen und waweideutig den Standpunkt
des diffamierten Grafen steklßrg einnimmt und ausdrücklich erklert,
dase er sich für denselben " heitig einzusetzen " verpflichtet fühle.
EEE
Laut Beachluss des"Koudtees für Ehrenangelegenheiten des
JOCKEr CLUB * vom 24. karz 1923 wurde Graf Sternberg sle satiefaktione-
unfähig erklärt.
Laut Beschluas desselben Komitees vom 24. Oktober 1923
verliert derjenige das Recht auf ritterliche Genugtuung, welcher
E68
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den Standpunkt des diffamierten Grafen Sternberg einnimmt.
Aus diesem Grunde haben wir uns zur Festatellung bemlesigt
- A    na    
gesehen, dasa Euer Exzellenz keinen Anlass haben, vom Altgrafon
no o  a  w e 
Erich Säll ritterliche Genugtuung zu fordern.
S0 1S Da M AL 4A m D A 19h R010
Ernet Rüdiger Starhemberg m-p.
E
1         0
-O W     T  S 2
Nicolaus First Pálffy m-p.
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os sa  d al se sede
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Grafen Ottokar Czernin
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E. E. haben an den unterzeichneten Ehrenrat die Frage gerichtet ob

ing

Sie Ihren Streit mit dem Grafen Polzer-Hoditz einem paritätischen Ehren-
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Grafen Ottokar Gzernin

NEIA

E. E. haben an den unterzeichneten Ehrenrat die Frage gerichtst ob

ng

Sie Ihren Streit mit dem Grafen Polzer-Hloditz einam paritätischen Ehren-

rate unterbreiten dürfen. Der unterzeichnete Ehrenrat hat diese Frage ver-

e

neinend beantwortet und zwar deshalb, weil Ihr Fall nicht nach den allge--

meinen Ehrenregeln behandelt werden darf.

Wenn auch einzelne Funkte des erwähnten Streites abseits der Poli-

tik liegen, so hat derselbe dennoch einen politischen Hintergrund und der

unterzeichnete Ehrenrat hält es aus dymastischen Gründen für ausgeschlos-

sen, den Streit sinem paritätischen Ehrenrate zu unterbreiten.

Der unterzeichnete Ehrenrat orklärt ferner, dass er aus den gleichen

oben erwähnten Grinden kein Forum anerkennt velehes über die Legalität sei-

ner Ertscheidungen zu urteßlen hätts. Weder Wber die Entscheidung vom 7.

Dezember 1928. noch über die vom heutigen Tage.

Hiemit erklärt der unterzeichnete Ehrenret die Angelegenhoit für ab-

340

geschlodsen.

Wien, den 13. Jiiner 192e.

Behn Pan Pthentnd
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AbsoFiftl
Begohluss
Der in Khrenangelegenheit zwischen S.ß. dom Grafen Otto-
kar Czernin und S.E. dem Grafen Polzer-Hodits unter dem Vorsitz
B.E. des Dr. Gustav Gratz, Miniater a.D., zusammengetretene
Ehrenrat hat bei der am 7.Dezember 1928 stattgefundenen Vorhandlung
einhellig erkannt:
Die Unterzeichneten haben alle Punkte,welche laut Beilage
I und II zu dem Urteile des einseitigen Ehrenrates vom 4.Februar
1928 gefuhrt haben, genau geprüft und sind zu der Überzeugung ge-
langt, daas das Vorgehen S.K. des Grafen Ottokar' Czernin völlig
korrekt und einwandfrei war, die Khronhaftigkeit und Satisfakti-
onafähigkeit des Genannten daher ausser Zweifel gestellt ist.
Da aleo nach Überzeugung der Ünterzeichneten die Satis-
faktionsfühigkeit S.ß. dee Grafen Ottokar Czernin voll bestehy
der mehrerwähnte Beschlues des Ehrenrates vom 4.Feber ly28 aber
ausdrüocklich erklärt, „dass es unwahr sei, dass Graf Polzer die
„in den alten Offizierskreisen übliche Satisfaktion /d.h. mit
„ der Waffe in der Hand/ versagt habe", so sehen die Unterzeichnete
ten kein Hindernis, die Ehrenangelegenheit in dieger Form auszu-
tragen, um so weniger,als Kxoellenz Graf Czernin sich auch heute
noch ebenso wie in der Vergangenheit hiezu bereit erklart.
Wien, am 7.Dezember 1928.
Bela Baron Rohthenthal
B 
k.ung.Oberst d.R. m.p.
k.u.k. Rittmeister d.R.
Dr. Gustav Gratz
kön.ung. Minister a.D.
Für die richtige Abschrift:
fram Penna
E.u.k. Riuit V.R.
frismit Dr biegelleber
 g
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S.Exc. Gf. Artur Polzer Hoditz fühltg sich durch den Brief des
Gfen Theobald Czernin vom 28,XII 28 /Beilage/ in seiner
Ehre verletzt und fordert Genugtuung.
Verursacht wurde die Angelegenheit durch den nachstehend
maeso bfadangeführten Tatbestand:
TA e Gton goo lOqte
In dem Buch "Kaiser Karl" de■ Gfen Polzer Hodite finden
Iatal
sich mehrere Stellen die als eine über den Rahmen einer histo-
rischen Feststellung von Tatsachen hinausgehend eine persönlich
Cedoazamlet
beleidigende Kritik des Gfen Ottokar Gzernin, Exc, ete./Des
doobet brlw
Romecye
5800
Vaters des Gfen Theobald Czernin/ zu enthalten scheinen.
Die hiedurch verursachte Erregung veranlsste den Gfen
Theobald Czeenin zu dem beleidigenden Brief an Graf Polzer H.
Zur Aufklärung der Vorgeschichte erklärt Gf Polzer Hodith
nach Befragung durch seine Vertreter, dass er bei Verfassung des
oben angeführten Werkes nur von dem Gedanken der Feststellung his-
torisoher Tatsachen geleitet war, ohne eine beleidigende Kritik
an irgend einer der darin angeführten Persönlichkeiten üben
zu wollen und er bedauere es wenn einzelne Stellen in einem
solchen Sinne aufgefasst werden könnten. Es seien daher äuch
Ausführungen
die den Gfen Ottökar Czernin beträffendenxßtetiex des Buches
ohne beleidigende Absicht geschrieben und ohne die Absicht
einer beleidigenden Kritik.
Die Vertreter des Gfen Theobald Czerninerklären, dass der
beleidigende Brief in der Aufregung über die in dem genannten
Buche vermeintlich beabsichtigten, gegen seinen Vater gerich-
teten Beleidigungen geschrieben wurde und Gf Theobald Czernin xi
zieht nach Befragung durch seine Vertreter seinen Brief
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vollinhaltlich mit Bedauern zurück.
Gf Polzer Hoditz erklärt nach Befragung durch seine Vertreter
die vorstehende Erklärung als entsprechende ritterliche Genug-
tuung anzunehmen.
Wian 28. Dec. 1988.
Hiemit erscheint die Angelegenheit ritterlich erledigt.
Geschlossen und gefertigt:
Baden bei Wien, 16 Jämer 1929 22h35.
Sr. Excellenz
i.V. des Gfen Polzer Hoditz
i.V. des Gfen Theobald Czernin
Herrn Grafen Artur Polzer Hoditz
  41 08-0
Dr. Franz Heinl
Baden bei Wien
Mautner Markhof Strasse 5
Franz Ritter Weiss-Tihanyi von eis sib
Dr. Curt Heissl
Mainprugg, Felmarsohallleutnant d.R.
dov gnlferodae aedookx
Ven dem Protokoll können beide Teile Gebrauch machen, es wird jedoch
auf die bei Ehrenangelegenheiten geübte Diskretion aufmerksam gemacht.
Ich habe Ihr Buch gelesen! Es enthält jene niedertrsch-
tigen, reigen und verstebkten Beleidigungen gegen meinen
V
t gge vrdbarey donbe t
:6
hebmegtnteled mo us alanasu a ladoad
Vater die Sie schon öfters in den Zeitungen zu veröffent-
BE WD ME TOR ATO   TO
lichen aich erfrecht haben.
Lod e ban radendsov elue donob gama-lod doan
Betrachten Sie sich als von mir morslisch geohrfeigt.
4
Ophe Co g  ACe 
Theobald Ceernin
aldinlot to ado e zotol dedonetal seduliod
rdetegon sisal nel mate bnegti 
kük. Lt. d. R.
U
NO     
daadal mobtee tattue enld cedol
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